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Bundesministerium der Justiz 

Referat IV B 4 
11015 Berlin 
 
Per Mail: ivb4@bmj.bund.de 

 

Stellungnahme des Dachverbandes IGOKD zum 

Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz  
eines Sechsten Gesetzes zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen 
Verfolgung in der ehemaligen DDR 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
grundsätzlich begrüßen wir als Dachverband für unzählige Opfergruppen 
der SBZ / DDR eine Fortschreibung und Anpassung der aktuellen 
rehabilitierungsrechtlichen Vorschriften, sehen aber auch die berechtigten 
Interessen der Betroffenen noch nicht in ausreichendem Maße 
berücksichtigt. 
 
Zum bundesweiten Härtefallfond: 
 
Ein bundesweiter Härtefallfond wird von uns grundsätzlich befürwortet. 
 
Gleichwohl fällt auf, dass die vorgesehenen Mittel von 1 Mio. € an 
Zuwendungen für den Kreis der Betroffenen in keinem Verhältnis zu den 
dadurch entstehenden Personalkosten stehen. Unzweifelhaft benötigt die 
Bearbeitung der Anträge an den Härtefallfond Mehrkosten – in der 
Drucksache mit ca. 347.000 €, also entsprechend 5 VZÄ bei der 
beauftragten Stiftung. 
 
Wie dem Referentenentwurf zu entnehmen ist, sollen bei dieser 
Gelegenheit aber auch weitere Stellen zur Rechts- und Fachaufsicht 
geschaffen werden, die mit weiteren 205.000 € (3 VZÄ) + 156.000 € (2 
VZÄ), also in Summe 361.000 € in der Drucksache beziffert werden.  
 
Die Verhältnismäßigkeit der Höhe der Zuwendungen zur Höhe der 
angenommenen Personalbedarfe hinsichtlich einer Rechts- und 
Fachaufsicht scheint hier nicht gewährleistet, zumal eine Stiftung i.A. nur 
einer Rechtsaufsicht unterliegt, eine Fachaufsicht hingegen lediglich für 
grundrechtsrelevante Verwaltungstätigkeiten in Betracht käme. 
 
Wir erwarten, dass der Gesetzgeber mit den Haushaltsmitteln 
sparsam umgeht und in der Drucksache unnötige Personalbedarfe 
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korrigiert, anderenfalls diese mittels einer konkreten Ausgestaltung 
der Bedarfe, insbesondere im Hinblick auf eine offensichtlich in 
Betracht gezogene und unserer Meinung nach nicht erforderliche 
Fachaufsicht darlegt. 
 
 
Zu beruflich Verfolgten BerRehaG: 
 
Wir begrüßen, dass gemäß Referentenentwurf Erleichterungen für den 
Bereich der beruflich Verfolgten aufgenommen wurden. 
 
 
Zu §1 StepVg: 
 
Auch jetzt schon werden von der Stiftung für ehemalige politische 
Häftlinge in Bonn weitere Personengruppen erfasst, wie beispielsweise 
Angehörige von ehemaligen politischen Häftlingen oder ehemalige 
Heimkinder, ohne dass jemals eine Umbenennung der Stiftung ins Auge 
gefasst worden wäre. 
Ganz im Gegenteil, die Stiftung in Bonn genießt innerhalb der 
Opfergruppen seit fast 70 Jahren ein sehr hohes Ansehen, weil sie eben 
eindeutig schon im Namen erkennbar auf das schwere Schicksal der 
Betroffenen hinweist. 
Eine Umbenennung verwässert den harten Kern des Namens in die 
Beliebigkeit neudeutscher Formulierungen, nach der eben nicht nur die 
Verfolgten des DDR-Regimes oder der SBZ gemeint sein könnten, 
sondern auch weltweit politisch Verfolgte anderer Länder. 
 
Wir befürworten daher die Beibehaltung der aktuellen Bezeichnung 
als „Stiftung für ehemalige politische Häftlinge“ 
 
 
 
Zu § 17a StrRehaG: 
 
Zunächst einmal ist anzumerken, dass die sogenannte Opferrente ja 
keine tatsächliche Rente ist, sondern eine an die jeweilige wirtschaftliche 
Bedürftigkeit des Opfers gekoppelte Leistung ist. Eine Umwidmung der 
Opferrente in eine tatsächliche Ehrenpension für alle Opfer ist schon 
längst überfällig, um damit endlich eine eindeutige Würdigung der 
Leistungen der Betroffenen sichtbar zu machen.  
 
Unterstellt man, dass der Gesetzgeber keine umfassende, von der 
Bedürftigkeit abgekoppelte Entschädigung der Opfer wünscht, dann ist 
auch die im Gesetzentwurf vorgesehene Erhöhung längst nicht 
ausreichend. Im gleichen Zeitraum von 2019 (der letzten Erhöhung der 
Opferrente von 300 € auf 330 €) bis 2024 erhöhte sich das Bürgergeld 
(vormals Hartz IV) um 32,8%. Die Opfer staatlicher Willkür sollen nun 
lediglich mit einem Bruchteil dessen, nämlich erst ab 2025 mit einer 
jährlichen am Rentenniveau orientierten Erhöhung zufrieden gestellt 
werden? Eine Dynamisierung der sogenannten Opferrente gleichlaufend 
mit der alljährlichen Rentenanpassung ist nur vermittelbar, wenn vorher 
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eine Anhebung der Opferrente auf die besagten 32,8%, also auf 438 € 
erfolgt. 
 
Wir fordern den Gesetzgeber auf, die sogenannte Opferrente in eine 
Ehrenpension für alle Opfer der SBZ / DDR umzuwidmen. Die Höhe 
der Ehrenpension sollte sich an vergleichbaren Pensionen 
orientieren und vererbbar an die Ehepartner/in sein, wenn diese 
bereits zum Zeitpunkt der die Rehabilitierung auslösenden Faktoren 
miteinander verheiratet waren.  
Sollte es bei der jetzt vorgesehenen Dynamisierung verbleiben, dann 
ist die Opferrente vorher auf 438 € anzuheben und danach 
fortlaufend jährlich an die prozentuale Rentenerhöhung anzupassen. 
 
 
Zu § a (2) VwRehaG: 
 
Es ist absolut nicht nachvollziehbar, wieso die Betroffenen einer 
Zwangsaussiedelung aus dem grenznahen Bereich der DDR mit einer der 
Höhe nach völlig undiskutablen Summe von nur 1.500 € entschädigt 
werden sollen 
Wir reden hier von Menschen, die zumeist nicht nur einen 
vermögensrechtlichen Nachteil erlitten, sondern vor allem durch 
staatliches Handeln ein Trauma erfahren haben, welches nicht nur den 
direkt Betroffenen selbst schweren Schaden zufügte, sondern auch über 
die Generationen hinweg als schmerzliches Trauma weitergegeben 
wurde.  
Eine Entschädigung in der vorgeschlagenen Höhe empfinden wir als eine 
Bagatellisierung des erlittenen Unrechts. 
 
Wir fordern, dass eine Entschädigung für erlittenes Unrecht nicht 
unter 10.000 € liegen darf, um halbwegs dem Charakter einer 
Entschädigungsleistung gerecht zu werden. 
 
 
Zu gesundheitlichen Folgeschäden 
 
Absolut nicht nachvollziehbar erscheint die Ablehnung der von allen 
Häftlingsverbänden und der Opferbeauftragten geforderten 
Beweislastumkehr im Bereich der gesundheitlichen Schäden. 
 
Die Vermutung des kausalen Zusammenhangs zwischen Schädigung und 
erlittenem Schädigungsgrund wurde bereits im StrRehaG §21 (6) und im 
VwRehaG §3 (6) vom Gesetzgeber festgeschrieben, gleichwohl zeigt die 
Praxis, dass psychisch schwer traumatisierte Opfer eben ihre 
Schädigungen nicht anerkannt bekommen, sondern in jahrelangen 
juristischen und medizinischen Prozessen (teilweise bis zu 15 Jahren!) 
nachweisen müssen, dass ihre Schädigung auf genau dieses 
schädigende Ereignis zurückzuführen ist.  
Auch die neuerliche Aufführung der Vermutung des Zusammenhangs im 
SGB IX §14 macht die Sache nicht besser – die Opfer erleben in den 
allermeisten Fällen eine Retraumatisierung über Jahre hinweg und damit 
eine Verschlimmerung ihrer gesundheitlichen Leiden. 




